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Anlage 1 
Synopse zur Änderung der Synopse zur Änderung der Synopse zur Änderung der Synopse zur Änderung der AAAAnstaltssatzungnstaltssatzungnstaltssatzungnstaltssatzung    des Entsorgungsdes Entsorgungsdes Entsorgungsdes Entsorgungs----    und Wirtschaftsbetriebs Landauund Wirtschaftsbetriebs Landauund Wirtschaftsbetriebs Landauund Wirtschaftsbetriebs Landau    

 
 

Bisherige Fassung Neue Fassung 
§ 8§ 8§ 8§ 8 

Einberufung und BeschlussfassungEinberufung und BeschlussfassungEinberufung und BeschlussfassungEinberufung und Beschlussfassung    

……………….. 

(3) Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates geleitet. Sie finden in der Regel am Sitz der 

AöR in Landau in der Pfalz statt. Satzungen sowie allgemein 

geltende Abgaben und Entgelte werden in öffentlichen 

Sitzungen beraten und beschlossen. Darüber hinaus kann der 

Verwaltungsrat im Einzelfall die Öffentlichkeit zulassen. 

………………………………………………… 

 
 

§ 8§ 8§ 8§ 8 

Einberufung und BeschlussfassungEinberufung und BeschlussfassungEinberufung und BeschlussfassungEinberufung und Beschlussfassung    

………………. 

(3) Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates geleitet. Sie finden in der Regel am Sitz der 

AöR in Landau in der Pfalz statt. Die Sitzungen des 

Verwaltungsrats sind öffentlich, sofern nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt oder die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung 

aus Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger 

Interessen Einzelner erforderlich ist. Die Bestimmungen der 

Gemeindeordnung zur Öffentlichkeit von Sitzungen gelten 

entsprechend. Das nähere regelt die Geschäftsordnung. 

 
………………………………………………… 

 

 


